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Informationen zur Integration von Kindern mit 
Behinderungen in den Kindergärten und der 
Volksschule 

 

Integration 

Unter Integration von Kindern mit Behinderungen in der 
Volksschule und den öffentlichen Kindergärten wird die 
Teilhabe der Kinder an den in der Gemeinde üblichen 
Schul- und Kindergartenstrukturen verstanden. Damit    
Integration gelingen kann, müssen die betreffenden Kin- 
der von ausgebildeten Fachpersonen begleitet werden.    
Im Kanton Graubünden sichern die Kompetenzzentren    
für Sonderschulung die fachlich angemessene Begleitung. 
 
 
Kompetenzzentren der Sonderschulung 
 
Die regionalen Kompetenzzentren informieren die 
betroffenen Eltern über die verschiedenen Möglichkeiten 
einer Schulung ihres Kindes. Sie übernehmen im Falle 
einer vom Kanton verfügten Integration die Organisation 
und Umsetzung derselben in den Regelkindergarten oder 
in die Regelschule am Wohnort des Kindes. Sie sind 
besorgt für eine regelmässige und enge Zusammenarbeit 
zwischen Eltern, Lehrpersonen, begleitenden 
Heilpädagogen, Therapeuten, Schulbehörden und/oder 
Schulleitungen, um ein Gelingen der Integration zu 
fördern. Sie sind Arbeitgeber der schulischen 
Heilpädagogen, die in enger Zusammenarbeit mit den 
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Kindergärtnerinnen oder der Regelklassenlehrpersonen 
die Integration im Schulalltag umsetzen. 
Weitere Informationen: 
Stiftung Schulheim Chur 
Masanserstrasse 205, 7000 Chur, Tel. 081 354 92 50 
www.schulheim-chur.ch; E-Mail: Schulleitung@schulheim-
chur.ch 
 
Giuvaulta Zentrum für Sonderpädagogik 
7405 Rothenbrunnen, Tel. 081 650 11 11 
www.giuvaulta.ch; E-Mail: info@giuvaulta.ch 
 
Casa Depuoz Zentrum für Schule, Ausbildung und 
Integration 
7166 Trun, Tel. 081 920 21 31 
www.casa-depuoz.ch; E-Mail: info@casa-depuoz.ch 
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Fachstellen 
 
Schulpsychologischer Dienst Graubünden SpD 
In allen Regionen des Kantons bietet der SpD Beratung 
bei Schul- und Erziehungsfragen für Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen und Behinderungen an. Der 
SpD ist die kantonal zuständige Fachstelle für Abklärung, 
Einleitung und Beantragung von 
Sonderschulmassnahmen in der Volksschule und in den 
Kindergarten. Mit Eltern und Schule sucht der SpD nach 
sinnvollen und angepassten Lösungen. Der Dienst 
untersteht der Schweigepflicht. Die Beanspruchung des 
Dienstes ist kostenlos. 
Informationen über die zuständige regionale Schul- und 
Erziehungsberatungsstelle des Schulpsychologischen 
Dienstes oder via Sekretariat: 
Schulpsychologischer Dienst Graubünden, 
Quaderstrasse 17, 7000 Chur, Tel. 081 257 27 42 
www.avs.gr.ch; E-Mail: info@avs.gr.ch 
 
 
Stiftung Heilpädagogischer Dienst Graubünden HPD 
Der HPD bietet in seinen sechs Regionalstellen flächen- 
deckend folgende Dienstleistungen an: 
• Heilpädagogische Früherziehung für 

entwicklungsauffällige Kinder ab Geburt bis maximal 
zum 7. Lebensjahr 

• Logopädie im Frühbereich für Kinder mit Sprach- und 
Sprechstörungen bis zum Eintritt in den Kindergarten 

• Psychomotorik-Therapie für Kinder mit Auffälligkeiten im 
Bewegungsbereich im Kindergarten- und Schulalter 
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• Fachbereich Sehschädigung für Kinder mit 
Sehbehinderungen bis ins Schulalter 

• Fachbereich Audiopädagogik für Kinder mit 
Hörbehinderungen bis ins Schulalter 

Die Aufgaben des HPD beinhalten ganzheitliche 
Abklärung mit z.B. Beobachtungen, Tests und 
Gesprächen. Förderung entweder Zuhause, im HPD, in 
der Spielgruppe, im Kindergarten oder in der Schule. 
Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten. 
Zusammenarbeit mit Fachpersonen.  
Die Massnahmen sind für die Erziehungsberechtigten 
kostenlos. 
 
Weitere Informationen:  
Stiftung Heilpädagogischer Dienst Graubünden, 
Geschäftsstelle Chur, Aquasanastrasse 12, 7000 Chur, 
Tel. 081 257 02 80 
www.hpd-gr.ch, E-Mail: info@hpd-gr.ch 
 
 
Rotes Kreuz Graubünden / Ergotherapie 
Die Ergotherapie setzt sich für eine bestmögliche 
Integration des Kindes ein. Sie steht an der Schnittstelle 
zwischen Medizin und Pädagogik und kann mit ihrer 
Ausrichtung die Zusammenarbeit der einzelnen Fachleute 
sowie der Eltern und der Schule unterstützen und 
begleiten. Die Ergotherapie strebt eine Verbesserung der 
eigenen Handlungsfähigkeit der Kinder an. Es werden die 
Motorik, die Sinne, die kognitive Entwicklung sowie die 
Emotionen gefördert. Spezielles Augenmerk wird auf das 
selbständige Handeln im Alltag des Kindes wie Anziehen, 
eigenes Spiel, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten usw. 
gelegt. Zusätzlich wird der Umgang mit den 
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verschiedensten Gegenständen wie Besteck, Verschlüsse, 
Schere, Stift, Werkzeug, usw. geschult. Ergotherapie ist 
eine medizinische – therapeutische Massnahme mit dem 
Ziel, die Kinder in ihrer Entwicklung und persönlichen 
Selbständigkeit zu fördern mittels Spiel, Alltagshandlungen 
sowie handwerklichen Tätigkeiten. Mit spezifischen 
Förderprojekten setzt sich die Ergotherapie des Roten 
Kreuzes Graubünden zudem bereits im Kindergartenalter 
für die gezielte Verbesserung der motorischen 
Kompetenzen ein. Je nach Situation werden individuell 
angepasste Hilfsmittel und Schienen angefertigt. Die 
Kosten der Ergotherapie werden von der IV und den 
Krankenkassen übernommen. Die Überweisung erfolgt 
durch ärztliche Verordnung. 
 
Weitere Informationen:  
Ergotherapie-Zentren RKG: www.srk-gr.ch;  
www.evs.ch – Sektion GR 
 
 
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst GR/KJPD-
GR 
Der KJPD bietet Familien die Möglichkeit zu vertraulichen 
Gesprächen über Themen, die belastend sind und sucht 
für die Situationen nach Lösungen. Die Eltern können 
sich direkt beim KJPD anmelden. In gemeinsamen 
Gesprächen geht der KJPD auf Anliegen ein und 
unterstützt sie bei der Bewältigung der Schwierigkeiten. 
Um diese Aufgabe zu erfüllen, können mit Einverständnis 
der Eltern auch sonstige Fachpersonen miteinbezogen 
werden. Das therapeutische Team des KJPD setzt sich 
aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachgebiete 
Medizin, Psychologie und Psychotherapie zusammen. 
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Der KJPD ist eine therapeutische Institution. Die 
Behandlungsmethoden richten sich nach 
wissenschaftlichen Standards, die durch die zuständigen 
Fachgesellschaften und die FMH gesetzt wurden. Der 
Gesamtdienst ist ärztlich geleitet, die Abrechnungen der 
Leistungen erfolgen entsprechend den Tarifen der 
Krankenkassen. 
 
Weitere Informationen:  
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst GR,  
Masanserstrasse 14, 7000 Chur, Tel. 081 252 90 23 
www.kjpd.gr.ch; E-Mail: sekretariat@kjpd.gr.ch 
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Beratungsstellen  
 
Pro Infirmis Graubünden 
Pro Infirmis Graubünden berät und begleitet Angehörige 
von Kindern mit einer Behinderung durch professionelle 
Sozialarbeitende in Chur, Ilanz, Samedan und Davos. Sie 
informiert Betroffene über die rechtlichen Bestimmungen, 
vermittelt und koordiniert zwischen den Bedürfnissen von 
Behörden, der Schule und den Betroffenen und bietet 
auch Unterstützung bei der Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen. Die Beratung von Pro Infirmis ist 
kostenlos und untersteht der Schweigepflicht.  
 
Weitere Informationen: 
Pro Infirmis, Engadinstrasse 2, 7000 Chur 
Tel. 081 257 11 11; E-Mail: graubuenden@proinfirmis.ch 
Pro Infirmis, Personalhaus Spital, 7130 Ilanz 
Tel. 081 936 01 51; E-Mail: ilanz@proinfirmis.ch 
Pro Infirmis, Via Nuova 1, 7503 Samedan 
Tel. 081 850 08 01; E-Mail: samedan@proinfirmis.ch 
Pro Infirmis, Spital Davos, 7270 Davos Platz 
Tel. 081 850 08 01; E-Mail: samedan@proinfirmis.ch 
 
 
Procap Grischun  
Neben der Geschäftsstelle in Chur verfügt Procap  
Grischun über regionale Beratungsstellen in Samedan, 
Breil/Brigels und Davos. 
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Procap gewährt ihren Mitgliedern eine professionelle 
Rechtsberatung mit spezialisierten und erfahrenen 
Anwältinnen und Anwälten. Die Beratungen, welche für 
die Mitglieder des Verbandes kostenlos sind, umfassen 
folgende Sozialversicherungen: Invalidenversicherung, 
obligatorische Unfallversicherung, berufliche Vorsorge, 
obligatorische Krankenversicherung, 
Arbeitslosenversicherung (teilweise) und 
Ergänzungsleistungen. 
Daneben bietet der Verband zahlreiche Ausflüge und 
Freizeitaktivitäten, Ferien und Sportangebote, finanzielle 
Unterstützung in Notfällen sowie regelmässige 
Informationen mit der Verbandszeitung „Activa“ an. 
 
Weitere Informationen: 
Procap Grischun, Geschäftsstelle, Hartbertstrasse. 10, 
7000 Chur, Tel. 081 253 07 07 
www.procapgrischun.ch; E-Mail: info@procapgrischun.ch 
 
 
Beratungs- und Rehabilitationsstelle für Blinde und  
Sehbehinderte des Kantons Graubünden 
Die Beratungsstelle für Blinde und Sehbehinderte berät 
und begleitet im ganzen Kanton Graubünden Angehörige 
von Kindern mit einer Sehbehinderung oder Blindheit 
durch professionelle Fachpersonen. Sie bietet 
Information, Beratung, Rehabilitation in den Bereichen 
Orientierung und Mobilität, lebenspraktische Fähigkeiten 
und Sehrestförderung für Betroffene, Angehörige und 
Fachpersonen. Die Beratung und Rehabilitation ist 
kostenlos und untersteht der Schweigepflicht. 
 
Weitere Informationen: 
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Beratungs- und Rehabilitationsstelle für Blinde und Seh-
behinderte des Kantons Graubünden, Steinbockstrasse 2, 
Postfach, 7001 Chur, Tel. 081 257 10 00 
E-Mail: info@brschur.ch 
 
 
Elternvereine 
 
insieme Graubünden 
Als Motto gilt: Gemeinsam mit und für Menschen mit 
geistiger Behinderung. Der Verein wahrt und vertritt im 
Kanton Graubünden die Interessen und Rechte geistig 
behinderter Menschen. Er orientiert die Öffentlichkeit und 
fördert die Integration in die Gesellschaft. Insieme schafft 
Kontakte unter Betroffenen, Eltern, Fachleuten und 
Behörden und vermittelt Informationen. Ferienwochen, 
Wochenenden und Freizeitbeschäftigungen gehören zum 
ständigen Angebot. Gemeinsam mit Cerebral 
Graubünden wird ein Entlastungsdienst für Eltern geführt. 
 
Weitere Informationen:  
insieme Graubünden, Geschäftsstelle, Bahnhofstrasse 3, 
7001 Chur, Tel. 081 250 40 38 
www.Insieme-gr.ch; E-Mail: insiemegr@gmx.ch. 
 
 
Vereinigung Cerebral Graubünden  
Die Selbsthilfeorganisation von Eltern koordiniert die 
Anliegen der Menschen mit Cerebralen 
Bewegungsstörungen und/oder Mehrfachbehinderung, 
ihrer Angehörigen und der Fachleute. Elterngruppen in 
verschiedenen Bündner Regionen erfüllen dabei eine 
wichtige Funktion. In den Entlastungsdiensten werden 
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behinderte Kinder über ein Wochenende, an einem 
Wochentag oder während einer Ferienwoche von 
Fachpersonen betreut; das gibt Familien wichtige 
Freiräume. Cerebral Graubünden ist eine 
Regionalorganisation der Vereinigung Cerebral Schweiz. 
 
Weiter Informationen:  
Vereinigung Cerebral Graubünden, Postfach 617, 7002 
Chur, www.cerebral-gr.ch; E-Mail: info@cerebral-gr.ch 
 
 
Stiftung für wahrnehmungsbehinderte Menschen in 
Graubünden 
Hauptziel der Stiftung ist, Lebens- und Arbeitsplätze für 
Menschen mit Wahrnehmungsstörungen und Autismus in 
Graubünden zu schaffen. Auf diese Weise unterstützt die 
Stiftung die optimale Integration von 
wahrnehmungsbehinderten Menschen, im speziellen 
Menschen mit Autismus, in die Gesellschaft. Ausserdem 
möchte die Organisation Anlaufstelle für Betroffene und 
deren Umfeld sein und diese bei Fragen und Problemen 
beraten und begleiten. 
 
Weitere Informationen:  
Brigitta Hitz, Im Pradafenz, 7075 Churwalden, 
Tel. 081 382 15 83, E-Mail: brigitta.hitz@bluewin.ch 
 
 
visoparents schweiz, Eltern blinder, seh- und 
mehrfach behinderter Kinder 
Der Verein mit Sitz in Dübendorf ZH setzt sich seit fast 50 
Jahren gesamtschweizerisch für die Anliegen von 
blinden, seh- und mehrfach behinderten Kindern und 
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ihren Eltern ein. Viele der Angebote sind eher auf die 
Region Zürich ausgerichtet (heilpädagogische 
Tagesschule, Frühförderung, Beratung, Kinderhaus 
Imago für behinderte Kinder). Es gibt keine Zweigstelle 
im Kanton Graubünden. Die Kontaktpflege und der 
Erfahrungsaustausch von betroffenen Eltern aus der 
ganzen Schweiz ist ein grosses Anliegen von visoparents 
schweiz. Die spezifischen Familienveranstaltungen und 
die Entlastungsplätze während der Sommerferien stehen 
behinderten Kindern aus der ganzen Schweiz offen. 
 
Weitere Informationen: 
visoparents schweiz, Stettbachstrasse 10, 8600 
Dübendorf, Tel. 043 355 10 20 
www.visoparents.ch oder über unsere Kontaktfamilie im 
Kanton Graubünden: Familie Caduff, Tel. 081 925 42 70. 
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Buchtipp 
 
Was steht meinem Kind zu?  Ein sozialversicherungs- 
rechtlicher Ratgeber für Eltern von behinderten Kindern, 
Herausgeber Procap 
 
 
Website 
 
www.bkgr.ch : Behindertenkonferenz Graubünden 
 
www.ekud.gr.ch : Erziehungs- Kultur- und 
Umweltschutzdepartement Graubünden 
 
www.handicap-gr.ch: Das Internetportal für Menschen 
mit Handicap im Kanton Graubünden 
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E-Mail: www.bkgr.ch 
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